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(3) Wer durch die Tat fahrlässig den Tod des Kindes ver
ursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren be
straft.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht vier

zehn Jahre alt ist.

Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen

§149
(1) Ein Erwachsener, der einen Jugendlichen anderen Ge

schlechts zwischen vierzehn und sechzehn Jahren unter Aus
nutzung der moralischen Unreife durch Geschenke, Verspre
chen von Vorteilen oder in ähnlicher Weise dazu mißbraucht, 
mit ihm Geschlechtsverkehr auszuüben oder geschlechtsver
kehrsähnliche Handlungen vorzunehmen, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft.

(2) Die Strafverfolgung verjährt in zwei Jahren.

§150
(1) Ein Erwachsener, der unter Ausnutzung seiner Stellung 

einen Jugendlichen anderen Geschlechts zwischen vierzehn und 
sechzehn Jahren, der ihm zur Erziehung oder Ausbildung an
vertraut ist oder der in seiner Obhut steht, zu sexuellen Hand
lungen mißbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah
ren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Ein Erwachsener, der unter denselben Voraussetzungen 
einen Jugendlichen anderen Geschlechts zwischen sechzehn 
und achtzehn Jahren zum Geschlechtsverkehr oder zu ge
schlechtsverkehrsähnlichen Handlungen mißbraucht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.

§151
Ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen gleichen Ge

schlechts sexuelle Handlungen vornimmt, wird mit Freiheits
strafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft.

§152
Geschlechtsverkehr zwischen Verwandten

(1) Verwandte in gerader Linie, die miteinander Geschlechts
verkehr durchführen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren bestraft. Jugendliche sind strafrechtlich nicht verant
wortlich.

(2) Geschwister, die miteinander Geschlechtsverkehr durch
führen, werden mit Verurteilung auf Bewährung oder Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Bei Jugendlichen kann 
von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ab
gesehen werden.

Unzulässige Schwangerschaftsunterbrechung

§153
(1) Wer entgegen den gesetzlichen Vorschriften die Schwan

gerschaft einer Frau unterbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Frau dazu veranlaßt oder 
sie dabei unterstützt, ihre Schwangerschaft selbst zu unterbre
chen oder eine ungesetzliche Schwangerschaftsunterbrechung 
vornehmen zu lassen. Die Strafverfolgung verjährt in drei 
Jahren.

§154
(1) Wer die Tat ohne Einwilligung der Schwangeren vor

nimmt, oder wer gewerbsmäßig oder sonst seines Vorteils we
gen handelt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer durch Mißhandlung, Gewalt 
oder Drohung mit einem schweren Nachteil auf eine Schwan
gere einwirkt, um sie zur Schwangerschaftsunterbrechung zu 
veranlassen.

§155 
Schwere Fälle

Wer durch eine Straftat nach den §§ 153 oder 154 eine schwere 
Gesundheitsschädigung oder den Tod der Schwangeren fahr
lässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu 
zehn Jahren bestraft.

§156
Doppelehe

Wer eine Ehe" eingeht, obwohl er in gültiger Ehe lebt oder 
weiß, daß sein Partner in gültiger Ehe lebt, wird mit Ver
urteilung auf Bewährung bestraft.
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5. K a p i t e l
Straftaten gegen das sozialistische Eigentum 

und die Volkswirtschaft
1. A b s c h n i t t  

Straftaten gegen das sozialistische Eigentum

§157
Begriff des sozialistischen Eigentums

(1) Als sozialistisches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes 
wird das Vermögen der Deutschen Demokratischen Republik, 
ihrer Organe, Einrichtungen und Betriebe (Volkseigentum), das 
Vermögen sozialistischer Genossenschaften sowie das Vermö
gen demokratischer Parteien und Organisationen geschützt. 
Ebenso unterliegt das Vermögen sozialistischer Staaten, ihrer 
Organe, Einrichtungen und Betriebe dem Schutz des Gesetzes.

(2) Vermögen von Betrieben mit staatlicher Beteiligung, Ver
mögen, das Rechtsträgern von sozialistischem Eigentum oder 
sozialistischen Genossenschaften zur Verwaltung oder Nut
zung übergeben wurde, wird wie sozialistisches Eigentum ge
schützt.

(3) Irrte sich der Täter zur Zeit der Tat über die Art des 
Eigentums, so wird er nach der Bestimmung bestraft, die durch 
seine Handlung objektiv verletzt worden ist.

§158
Diebstahl sozialistischen Eigentums

(1) Wer Sachen wegnimmt, die sozialistisches Eigentum sind, 
um sie sich oder anderen rechtswidrig zuzueignen, oder wer 
solche ihm übergebene oder auf andere Weise in seinen Be
sitz gelangte Sachen sich oder anderen rechtswidrig zueignet, 
wird wegen Diebstahls zum Nachteil sozialistischen Eigentums 
zur Verantwortung gezogen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§159
Betrug zum Nachteil sozialistischen Eigentums

(1) Wer einen anderen durch Täuschung zu einer Vermö
gensverfügung veranlaßt, die das sozialistische Eigentum schä
digt, um sich oder anderen rechtswidrig Vermögensvorteile zu 
verschaffen, wird wegen Betruges zum Nachteil sozialistischen 
Eigentums zur Verantwortung gezogen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§160
Verfehlung zum Nachteil sozialistischen Eigentums

Wer einen Diebstahl oder Betrug zum Nachteil sozialisti
schen Eigentums begeht, der unter Berücksichtigung aller Um
stände der Tat, wie des Schadens, der Schuld des Täters und 
seiner Persönlichkeit geringfügig ist, wird wegen einer Ver
fehlung zur Verantwortung gezogen.


